
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Werner Schwarz Electronic

Seite 1 von 2
Stand: 05/2003

Einkaufsbedingungen

I. Allgemeines

Unsere Verträge werden ausschließlich unter Zugrundele-
gung dieser Einkaufsbedingungen abgeschlossen. Abwei-
chenden Bedingungen des Verkäufers wird hiermit wider-
sprochen; diese werden auch nicht durch die Annahme
der Ware ohne nochmaligen ausdrücklichen Widerspruch
anerkannt.

II. Bestellungen

1. Es gilt allein der Inhalt unserer schriftlichen Bestellun-
gen.

2. Unsere Aufträge sind innerhalb von 10 Tagen schriftlich
zu bestätigen. Nach Ablauf dieser Frist sind wir an unseren
Auftrag nicht mehr gebunden.

III. Liefertermine

Die in unserer Bestellung genannten Liefertermine sind
verbindlich. Soweit gesetzlich erforderlich sind wir nach
Mahnung und erfolglosem Fristablauf nach unserer Wahl
berechtigt, von unserer Bestellung ganz oder teilweise
zurückzutreten und/oder bei Verschulden Schadensersatz
zu verlangen. Droht eine Verzögerung der Lieferung, so ist
uns hiervon unter Angabe der Gründe unverzüglich Mit-
teilung zu machen.

IV. Lieferung

Lieferung und Versand erfolgen auf Gefahr des Verkäufers
frei Haus an unsere Geschäftsadresse oder den von uns
angegebenen Lieferort. Die Kosten für Verpackung, Fracht
und Versicherung trägt der Verkäufer.
Soweit im Einzelfall Lieferung ab Werk vereinbart ist, hat
der Verkäufer für die für uns günstigste Verfrachtung und
für die richtige Deklaration zu sorgen. Auch in diesem Fall
haftet der Verkäufer für Transportschäden.

V. Abnahme

Zur Untersuchung und Rüge nach § 377 HGB sind wir nur
insoweit verpflichtet, als Mängel offenkundig sind. Die
Rüge kann in diesem Fall noch binnen 10 Werktage nach
Wareneingang zu erfolgen. Zur Fristwahrung genügt bei
schriftlicher Rüge die Absendung.

VI. Sachmängelhaftung, Rechtsmängelhaftung und
Verjährung

1. Mängel der Ware berechtigen uns nach unserer Wahl
- entweder Nacherfüllung in Form von Mängelbe-

seitigung oder Ersatzlieferung zu verlangen,
- oder den Kaufpreis zu mindern,
- oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzu-

treten,
- und/oder bei Verschulden Schadensersatz oder

Ersatz unserer vergeblichen Aufwendungen zu
verlangen.

Die Geltendmachung der Rechte auf Minderung und
Rücktritt, sowie des Anspruchs auf Schadensersatz erfolgt,
soweit gesetzlich vorgesehen, erst nach erfolglosem Ab-
lauf einer Frist zur Leistung oder Nacherfüllung.

2. Verlangen wir Schadensersatz statt der Leistung, bleibt
der Anspruch auf die Leistung solange erhalten, bis die
andere Partei Schadensersatz statt der Leistung geleistet
hat.

3. Unsere Sachmängelansprüche verjähren zwei Jahre
nach Gebrauch, Verarbeitung oder Inbetriebnahme des
Liefergegenstandes. Bei Nacherfüllung beginnt die Verjäh-
rungsfrist der nachgebesserten oder neu gelieferten Sache
mit der Übergabe oder mit der Abnahme neu zu laufen.

4. Die andere Partei garantiert, dass die von ihr erbrachten
Lieferungen und Leistungen frei von Rechtsmängeln sind,
insbesondere von gewerblichen Schutzrechten und Urhe-
berrechten Dritter.

VII. Rechnung und Zahlung

1. Rechnungen sind in doppelter Ausfertigung durch die
Post gesondert an unsere Geschäftsadresse zu senden.
Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen mit 2 %
Skonto oder innerhalb von 90 Tagen netto. Mit der Zah-
lung ist weder eine Anerkennung der Erfüllung noch ein
Verzicht auf Sachmängelhaftung verbunden.

2. Der Verwender gerät nur in Zahlungsverzug, wenn die
andere Partei ihn nach Eintritt der Fälligkeit vorher aus-
drücklich und schriftlich gemahnt hat.

VIII. Abtretung

Die Abtretung von Forderungen gegen uns ist nur mit
unserer schriftlichen Zustimmung wirksam.

IX. Vertraulichkeit

1. Sämtliche Unterlagen oder Gegenstände, die wir dem
Verkäufer zur Angebotsabgabe oder zur Durchführung
eines Auftrags überlassen, bleiben unser Eigentum und
dürfen nicht für andere Zwecke verwendet, vervielfältigt
oder Dritten zugänglich gemacht werden. Nach Erledigung
des Auftrages sind uns diese Unterlagen oder Gegenstän-
de kostenfrei zurückzusenden.

2. Der Verkäufer verpflichtet sich, die von ihm anlässlich
der Ausführung unserer Bestellung erworbenen Kenntnis-
se und Erfahrungen ausschließlich für die Durchführung
von Bestellungen unseres Unternehmens zu verwenden
und Dritten nicht zur Kenntnis zu bringen. Bei Verletzung
dieser Pflicht wird eine Vertragsstrafe in Höhe von ... € zur
Zahlung fällig.

X. Rechtswahl und Gerichtsstand

Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten ist. Langen Es
gilt, auch im Rechtsverkehr mit ausländischen Lieferanten,
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.
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Liefer- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

1. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage nachfolgender Liefer- und Zah-
lungsbedingungen. Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Käufers
widersprechen wir ausdrücklich. Sie verpflichten uns nur, wenn wir uns
ausdrücklich mit ihnen einverstanden erklären.

2. Abmachungen, die mündlich durch unseren Außendienst getroffen werden,
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Hinsichtlich der Beschaffenheit unserer Produkte verweisen wir auf die
abschließende Beschreibung in unserem Katalog.

II. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die von uns genannten Preise verstehen sich ab Fabrik oder Ausliefe-
rungslager, unfrei,. Verpackung wird nach Aufwand berechnet. Bei Kleinauf-
trägen mit einem Nettowarenwert unter € 50,- berechnen wir einen Minder-
mengen-Zuschlag von € 5,-.

2. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware rein
netto.

3. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nicht zu. Eine Aufrechnung
durch den Käufer ist nur zulässig, soweit seine Gegenforderungen ausdrück-
lich für unbestritten erklärt oder rechtskräftig festgestellt sind.

4. Forderungen sind sofort fällig. Bei Verzug sind wir berechtigt, Zinsen in
Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz, bei Nachweis eines höhe-
ren Satzes, der von uns an unsere Bank zu entrichtenden Sollzinsen, diesen
Zinssatz zu berechnen.

5. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa herein-
genommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn ein Zah-
lungstermin nicht eingehalten wird oder der Käufer gegen sonstige vertragli-
che Vereinbarungen verstößt oder uns Umstände bekannt werden, die
geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Ferner sind wir in
einem solchen Fall berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und nach erfolglosem
Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten und/oder bei
Verschulden Schadensersatz zu verlangen. Wir können außerdem die
Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersa-
gen, deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes auf
Kosten des Käufers verlangen und eine Einziehungsermächtigung widerrufen.

III. Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forde-
rungen unser Eigentum (Vorbehaltsware), auch wenn Zahlungen für beson-
ders bezeichnete Forderungen geleistet werden.

2. Der Käufer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr, zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er
nicht im Verzug ist, zu veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung aus der
Weiterveräußerung gemäß nachfolgend 3. - 5. auf uns übergeht. Zu anderen
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

3. Der Käufer tritt seine Forderungen aus einer Weiterveräußerung von
Vorbehaltsware bereits jetzt an uns ab, und zwar gleich, ob die Vorbehaltswa-
re an einen oder an mehrere Abnehmer veräußert wird. Der Verwender ist
verpflichtet, die ihm zustehenden Sicherheiten insoweit – ggf. auch teilweise –
freizugeben, als ihr Gesamtverkaufswert die Summe aller noch offenen
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

4. Der Käufer ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen aus der Weiterver-
äußerung bis zu unserem jederzeit möglichen Widerruf einzuziehen. Von
unserem Widerrufsrecht werden wir nur in den in Ziff. II. 6 genannten Fällen
Gebrauch machen. Soweit unsere Forderungen fällig sind, ist der Käufer
verpflichtet, die eingezogenen Beträge unverzüglich an uns abzuführen. Zur
Abtretung der Forderung ist der Käufer in keinem Fall berechtigt.

5. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet - sofern wir seinen Abneh-
mer nicht selbst unterrichten -, dem Abnehmer die Abtretung an uns unver-
züglich bekanntzugeben und uns die Benachrichtigung nachzuweisen sowie
die zur Einziehung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte und
Unterlagen mit dieser Benachrichtigung zu übersenden.

6. Der Käufer ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer anderen
Beeinträchtigung durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Hält der Käufer
einen Zahlungstermin nicht ein oder verstößt er gegen sonstige vertragliche
Vereinbarungen oder werden uns Umstände bekannt, die geeignet sind, die
Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, so sind wir berechtigt, die Weiter-
veräußerung von Vorbehaltsware zu untersagen, deren Rückgabe oder die
Einräumung mittelbaren Besitzes auf Kosten des Käufers auf uns zu verlan-
gen, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen und/oder die Zahlung von
vom Käufer eingezogenen Beträgen zu verlangen oder, falls die Ware bereits
weiterveräußert, aber ganz oder teilweise noch nicht bezahlt ist, Zahlung
direkt vom Abnehmer des Käufers zu verlangen.

7. Bei Pflichtverletzung des Käufers, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir
zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; der Käufer ist zur Herausgabe
verpflichtet. Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes
erfordert keinen Rücktritt von unserer Seite; in diesen Handlungen oder einer
Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es
sei denn, der Verwender hätte dies ausdrücklich erklärt.

Gegen den Herausgabeanspruch des Verwenders kann ein Zurückbehal-
tungsrecht nicht geltend gemacht werden. Der Käufer erklärt hiermit sein
Einverständnis dazu, dass die von uns mit der Abholung beauftragten Perso-

nen zu diesem Zweck das Gelände, auf dem sich die Gegenstände befinden,
betreten und befahren können.

IV. Lieferzeit

1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag unserer Auftragsbestätigung, jedoch
nicht vor völliger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten.

2. Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich - unbeschadet unserer Rechte aus
Verzug des Käufers - um den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Ver-
pflichtungen aus diesem oder einem anderen Abschluss im Verzug ist. Dies
gilt sinngemäß, wenn ein Liefertermin vereinbart ist.

3. Falls wir selbst in Verzug geraten, muss – soweit gesetzlich vorgesehen -
der Käufer uns eine angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf dieser
Nachfrist kann er vom Abschluss zurücktreten, wenn die Waren ihm bis zu
diesem Zeitpunkt nicht als versandbereit gemeldet wurden.

4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder
wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der höheren
Gewalt stehen Streiks, Aussperrung und sonstige Umstände gleich, die uns
die Lieferung wesentlich erschweren oder sonst unmöglich machen, und zwar
gleich, ob sie bei uns oder einem Unterlieferer eintreten. Der Käufer kann von
uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemesse-
ner Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.

V. Abnahme und Prüfung

1. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch
mit dem Verlassen des Werks oder des Lagers, geht jede Gefahr auf den
Käufer über.

2. Zum Abschluss einer Transportversicherung sind wir nur auf ausdrückliches
Verlangen des Käufers verpflichtet. Die Kosten trägt der Käufer.

VI. Sachmängelhaftung und sonstige Haftung

1. Mängelrügen hat der Käufer innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der
Ware am Bestimmungsort bei uns eingehend schriftlich geltend zu machen.
Rügen werden nur berücksichtigt, wenn sich die Ware noch im Zustand der
Anlieferung befindet; ausgenommen sind notwendige Untersuchungsmaß-
nahmen.

2. Eine Rücksendung der beanstandeten Ware ist nur mit unserem Einver-
ständnis zulässig. Die Frachtkosten sind vom Käufer vorzulegen. Eine Erstat-
tung findet nur im Fall einer berechtigten Mängelrüge statt.

3. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich
nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der
Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen.

4. Für öffentliche Aussagen, insbesondere in der Werbung, haben wir nur
einzustehen, wenn wir sie veranlasst haben. In solchen Fällen besteht eine
Einstandspflicht nur dann, wenn die Werbung die Kaufentscheidung  des
Käufers auch tatsächlich beeinflusst hat.

5. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten.
6. Garantien werden von uns nur bei ausdrücklicher und besonderer Vereinba-
rung übernommen. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen dient nur der Waren-
beschreibung und stellt noch keine Garantie dar.

7. Gesetzliche Rückgriffansprüche des Käufers gegen den Verwender beste-
hen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzli-
chen Mangelansprüche hinausgehende Vereinbarungen getroffen hat.

8. Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis
und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
Dies gilt nicht, soweit z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten zwingend gehaftet wird.
Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit
nicht Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.

VII. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist 63225 Langen. Gerichtsstand - auch im
Wechsel- und Scheckprozess - ist 63225 Langen.

VIII. Schlussbestimmungen

1. Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt ausschließlich deutsches Recht. Die
Gültigkeit des UN-Kaufrechtes wird abbedungen.

2. Bei Export unserer Waren durch unsere Abnehmer in Gebiete außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland übernehmen wir keine Haftung, falls durch
unsere Erzeugnisse Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der Käufer ist zum
Ersatz des Schadens verpflichtet, der von uns durch die Ausfuhr von Waren
verursacht wird, die von uns nicht ausdrücklich zum Export geliefert werden.

3. Sollten diese Bestimmungen teilweise rechtsunwirksam oder lückenhaft
sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt
werden.
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